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Bekanntmachung.
Normal - Einheitspreise für Stratzenbanten für 1912.

Genehmigt durch Mag .-Beschl. Nr . 298 vom 21 .2 . 12 u . Beschl. der Stadtverordneten Nr . 163 vom 15.
A . Fahrbahnen.

a) Bei vorläufiger Herstellung kostet
1 gm:

Gedeckte Stücknng als Unterbau für Wanderpflaster
2. Wanderpflaster lRcihenpflastcr ) . . . . . . .
3. Unterpflaster (befahrbares Polygonalpflastcr ) . . - -
4. Regulierung der Chaussierung bis zur Beendung der Anbauten bei

5Steigung,  bezw zum Aufwalzen des Teermakadams , bczw. ll.
pflastern mit Kleinpflastcr . . . . . . . .

1 Frontmeter:

6.  Straßen -Beleuchtu? ! mit  Anschlüssen in gewöhnlichem Bodc.r .
7. Baugruben in Fels als Zuschlag zu Nr . 5 und 6 .

b) Bei endgültiger Herstellung kostet 1 qm:
8. Rcihenpflastcr aus Granit , Syenit , Vulkanol usw.

a) , mit Fugendichtung > Pflaftcrkitt (mitten ) .
b) » aus : * Zement (je seitlich) .
c) ohne Fugendichtung (mitten ) . - . .

a . Reihenpflaster aus Basalt , Melaphyr , Basaltin usw.
a) j mit Fugendichtung ) Pflasterkitt (mitten ) .
b) ' aus : / Zement (je seitlich) .
c) ohne Fugcndichtung (mitten ) . .

10 . Chaussierung über 5°L Steigung mit Kleinpflastcrkrcuzung
11. Chaussierung unter 5»|0 Steigung sals bcsahrbarcr Unterbau für spät«

Ueberzug mit Teermakadam (Wohttstraßcn ) bczw. init Kleinpflastcr
(schmale Verkchrsstraßcn )) . . .

12. Teermakadam.
13 . Kleinpflastcr aus Basalt in:

a) Ncustraßen . . . . . .
b) Altstraßen . . . . . . • »

14. Rinncnpflastcr aus Basalt oder Melaphyr je seitlich l r Chaussic ..»g
8 . Gehwege.

a) bei vorläufiger Befestigung kostet 1 qm mit:
15 . Schlackenstreifen mit Ueberkicsung von 1 m Breite .
16. Wanderbclag aus Naturstein - Kunstplatten (Basaltin , Zcchit 2. Sorte)

auf : ») Kalkmörtel . -
b)  Sand . - - > - .

b) bei endgültiger Herstellung kostet 1 qm Fläche mit:
17 . Plattcnbelag aus Basaltin , Zcchit usw. ohne Betonunteilage

.12

Zstkostcu und 10 "i,, Zuschlag

usw.

( Basalt bei flachen
\ Grauwacke bei steigenden J Gehwegen18. Mosaik aus

a) ungemustert
b) einfach gemustert.

19. Gußasphalt mit Betonunterlage . .
1 lfd. m Einfassung bei:

20 . Bordstein aus Granit auf Beton , mit eiscnarmiertcn Betonbogen
°1 . Saumstein aus geschliffenem Basalt:

a) auf Beton (Saum zwischen Asphalt und Mosaik ) '
b) auf Sand (Säume für Mosaikläufe)

C . Sonstige Ausführungen.
22. Erd - oder sonstige Bauarbcitcn zur Freilegung dcS StraßcnbodenS * . . .

(auf Antrag der Anlieger ) . . . Istkostcn und 10o|0 Zuschlag
„ .. . „ ( auf Antrag der Anlieger 1 a) einreihig . 4.09 a .oo

23 . Baumpflanzungen ^ j,r Straßen mit Allecanlagcn j b ) zweireihig _ 6.00 __6.00
Bemerkung : Anstatt der Sicherstellung der Straßenbaukosten für noch nicht erfolgte Ausführungen

kann Barzahlung gelüstet und alsdann auf Grund besonderer Straßenbauocrträgc entsprechender
Rabatt gewährt werden . 63064

Frontbau Krcuzbau.
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Wiesbaden . 22 . März 1912.

*) Eventuelle Erhöhung der Preise
bei Nr . 19 bleibt Vorbehalten. Städtisches Straßenbauamt.

Freibank.
Samstag , den 3». Plärr 1912. morgens 8 Uhr.

Minderwertiges Fleisch von 1 Kub zu 36 S .
2 Schweinen zu 55 J,  2 Kälber zu M

Fleischhändlern , Metzgern , Wurftbercitern ist
der Erwerb von Freibankfleisch verboten , Gast¬
wirten und Kostgebern nur mit Genehmigung der
Polizeibehörde gestattet.
34409 ». Stadt . Scklachthos-Berwaltung.

Bekanntmachung.
Die Asch« und Schlack« des städt . Elcktrizitäts-

stverkes soll für die Zeit vom 1'. Avril 1912 bis
81 . März 1913 an «inen Unternehmer verkauft
werden , der gleichzeitig die Abfuhr derselben be¬
sorgt . Die jährliche Menge beträgt ea . 500
Tonnen Asche und ca . 50V Tonnen Schlacke.
Nähere Auskunft ivtrd erteilt im Werk Mainzer¬
straße 144.

Angebote mit der Aufschrift ..Aschenabfuhr"
sind bis spätestens 4. April d. I ., mittags 12 Uhr,
in unserm Bureau Neugasse 26,1 ., Zimmer Nr . 6,
einrureichen.

Wiesbaden , den 27. März 1912.
33033 Städt . Elektrizitätswerk.

Amtliche Bekanntmachungen
der Nachbarorte.

Aufnahme der schulvilichtigen Kinder in die
Volksschule.

Die Aufnahme der Kinder , die zu Ostern d. I.
schulpflichtig werden , soll am

Montag , den 1. April , vormittags 19 Uhr
in der hiesigen Volksschule stattfinden.

Sonnenberg , den 28. März 1912.
Der Bürgermeister.

33038 B u che l t.

Amtliche Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung.

Bekanntmachung über die Einlösung der Zins-
schcinc und den Bezug neuer Zinsscheinbogen der
preußischen Staatsschuld , der Rcicksschnld und

der Deutschen Schutzgcbirtsschuld.
I.

1. Die Zinsschein « der preußischen Staats¬
schuld. der Reichsschuld und der deutschen Schutz-
gcbietsschuld werden bis auf weiteres vom 21.
des dem Fälligkeitstage vorangehenden Monats
eingelöst

durch die Staatsschuldcn -Tilgungskaffe
Berlin W. 8, Taubenstraße 29.

durch die Königliche Seebandlung (Preußische
Staatsbank ) in Berlin W. 56. Markgrafen¬
straße 46a,

durch die Preußische Zentralgenossenschaftskasse
in Berlin C. 2, am Zeughaus « 2,

durch die Reichsbankbauvtkaffe in Berlin
W. 56. Fägevstraße 34. alle Reichsbauk-
hauvt - und Reichsbankstellen und alle mit
Kasseneinrichtung versehenen Reichsbank-
nebeustelle »,

durch alle preußischen Regierungshauvtkassen,
Kreiskaffen und hauptamtlich verwalteten
Forstkaffen.

durch die preußischen Oberzollkassen . ^
durch all« vreußischen Zollkaffen , sofern die

vorhandenen Barmittel die Einlösung ge¬
statten , sowie ,

durch diejenigen Oberpostkaffen , an deren Sitz
sich keine Reichsbankanstalt befindet.

2. Dieselben Ziiisselzeine können von dem
gleichen Zeitpunkte ab in Preußen allgemein statt
baren Geldes in Zahlung gegeben werden bei
allen hauptamtlich verwalteten staatlichen Kassen,
mit Ausnahme der Kassen der Staatseisenbabn-
verwaltirng , sowie bei der Entrichtung der durch
die Gemeinden zur Hebung gelangenden direkten
Staatssteuern . Ermächtigt , aber nicht verpflichtet
zur Annahme au Zahlungsstatt sind die Rrichs-
postanstalten.

3. Die Zinsscheiue sind den Kaffen nach Wert¬
abschnitten geordnet mit einem Berzeichniffe vor¬
zulegen , in welchem Stückzahl und Betrag fllr
jeden Wertabschnitt , Gesamtsumme sowie Namen
und Wohnung des Einliefercrs angegeben sind.
Bon der Vorlegung eines Verzeichnisses wird ab¬
gesehen . wenn es fick um eine geringe Anzahl von
Zinsscheinen bandelt , deren Wert leicht zu über¬
sehen und festzustellen ist. Formulare zu den
Verzeichnissen werden bei de» beteiligten Kaffen
vorrätig gehalten und nach Bedarf unentgeltlich
verabfolgt . Weniger geschäftskundigen Personen
wird auf Wunsch von den Kaffenbeamten bei
Ausstellung der Verzeichnisse bereitwilligst Hilfe
geleistet werden.

4. Eine Quittung über die gegen Zinsscheine
erfolgte Zahlung wird nicht erfordert.

5. Ist die Cinlösungsstelle an den Reichs¬
bankgiroverkehr augeschloffen , so kann auf Wunsch
des Emvfatlgsberechtiaten statt der Barzahlung
die Ueberweisung des Einlösungsbetrages auf
ein Reichsbankgirokonto erfolgen . Bon der Ileder-
weisuug des Einlösungsbetrages wird dem In¬
haber des betreffenden Kontos , sofern nicht die
Ueberweisung auf das eigene Konto des Emv-
fangslierechtigten erfolgt , unter Namhaftmachung
des letzteren Kenntnis gegeben . Kosten hierfür
werden dem Empfangsberechtigten nicht in Rech¬
nung gestellt.

6. Bei UebersendU 'Ng des Einlösungsbetrages
durch die Post trägt der Empfänger das Porto.

II.
1. Die Ausreichung neuer Zinsscheinbogen zu

den Schuldverschreibungen der preußischen Staats¬
anleihen und der Reichsanleihen erfolgt gegen
Einlieferung der zur Abhebung lierechtigenden Er¬
neuerungsscheine (Zinsscheinleisten , Anweisungen.
Talons ) durch sämtliche unter I. 1. aufgesübrte
Zinsscheineiiilösungsstellen mit Ausnahme der
Staatsschulden -Tilgungskaffe und der Rciehs-
bankhanptkaff «.

2. Die Erneuerungsscheine sind von den Be¬
sitzern mit einem Verzeichnis einzureichen . zu
welchem Vordrucke von den Ausreichungsstellen
unentgeltlich verabfolgt werden . Die Aus-
rcichungsstelle erteilt dem Eiulieserer eine Emp¬
fangsbescheinigung , welche die Stückzahl der ein-
geliefcrten Erneuerimgsscheine und den Gesamt¬
wertbetrag der zugehörigen Schuldverschreibungen
ohne deren Nummern angibt . Bei der Empfang¬
nahme der neuen Zinsscheinbogen ist diese Emp¬
fangsbescheinigung . nachdem der Empfangsberech¬
tigte den darunter befindlichen Quittnngseut-
wurf vollzogen bat . zurückzugeben.

3. Wünscht der Einlieferer der Erneuerungs¬
scheine eine die Nummern der Schuldverschrei¬
bungen enthaltende Empfangsbescheinigung , so
hat er das Verzeichnis doppelt einzureichen ; die
eine Ausfertigung wird dann , mit der Emvfauas-
besckeinigung der Ausreichungsstelle versehen , so¬
gleich zurückgegeben und ist bei der Abhebung der
neuen Zinsscheinbogen , nachdem der Empfangs-

berechtigte daraus Quittung geleistet , wieder ad-
zuliefern . ^

4.' Weniger geschäftskundigen Personen wird
bei der Aufstellung der Verzeichnisse von den
Kaffenbeamten bereitwilligst Hilfe geleistet

5. Werden die neuen Zinsscheinbogen nicht un¬
mittelbar bei der Ausreichungsstelle in Empfang
genommen , so geschieht ihre Zusendung unter
voller Wertangabe , sofern nicht hierüber von dem
Empfangsberechtigten anderweite Bestimmung
getroffen wird , als portopflichtige Dienstsache auf
Gefahr und Kosten des Empfängers durch di«
Post.

Di « Kaffenbeamten sind gehalten , dem Publi¬
kum über die für die Papiere der Staatsschuld,
der Rcichsschuld und der Schutzgebictsschuld maß¬
gebenden Bestimmungen bereitwilligst Auskunft
zu erteilen , insbesondere , insoweit es sich um die
Einlösung und die Erneuerung von Zinsscheinen,
die Erteilung von Ersatzstücken für beschädigte
Schuldverschreibungen und Zinsscheinbogen . ab¬
handen gekommen « oder vernichtete Schuldver¬
schreibungen und Schatzauweisungen sowie um
das preußische Staatsschuldbuch und das Reichs¬
schuldbuch bandelt . Ueber die zu ihrer Kenntnis
gelangenden Vermögensangelegenhetten der
Staatsgläubiger haben die Beamten unverbrüch¬
liches Stillschweigen zu wahren.

Berlin , den 12. März 1912.
Königlich Preußische Hauptverwaltung der

Staatsschulden und Reichsschuldenverwaltung.
_ von B if cho f f s ha u s« u. 34409 t.

Amtliche Bekanntmachungen
der Königlichen Polizeidirektion.

Bekanntmachung.
betreffend Regelung des Fubrverkehrs am

Refidenztbeater.
Die Bekanntmachung vom 26. August 1911

wird dahin abgeändert , >daß der Droschkenhalte¬
platz für nicht vorher bestellte Pferdedroschken
zum Abholen der Besucher des Residenztbeotrrs
vom 1. Avril d. Js . ab auf die Westseite der
Sckwalbacherstratz «, nördlich der Dotzbeimer - und
Lutsenstraße . verlest wird.

Die Droschken sind hart an der Bordkante,
hintereinander , mit der Fahrtrichtung nach der
Rheinftraße zu , aufzustellen . Di « vorderste
Droschke darf mit den Pierdeköpfen nicht über die
nördliche Hausfluchtlmie der Dotzbeimer - und
Luiseustraße biuausragen.

Wiesbaden , den 19. März 1912.
Der Polizei -Präsident:

34409 v. v. S che n ck.
Bekanntmachung

betreffend das Automobildroschkensubrwefen.
Vom 1. Avril d. I . ab haben aus nachbenanu-

teu Automobilhalteplätzen 'der Stadt Wiesbaden
die Automobtldroschken in der nebenb «zeichneten
Anzahl Aufstellung zu nehmen.

Zahl der Automobildroschken:
1. Aus dem Kaiser Friedrich -Platz , nördlich

des Denkmals . . 3
2. Vor der alten Kurhaus - Kolonnade,

Nordseite der Fahrstraße . . . . 6
3. Auf dem Bismarckvlatz . an der Müw-

dnug in die Wilhelmstraßc . . . . 2
4. Auf der Westseite der Kaiferftraße , an

der Mündung in die Rheinftraße . . s
5. Auf dem Reitwege in der Rheinstraße,

aiifangend westlich der Nikolasstraße . 2
6. Auf den: Karserplatz , vor dem östlichen

Flügel des Babnhofgebäudes . . . 5
7. Auf der Westseite der Schwalbacher-

straße , südlich der Dotzlieimer - und
Suisenstraße . 2

Der Dienst der Automobtldroschken dauert von
9 Uhr vormittags bis 11 Ubr abends.

Diejenigen Automobilführer , welche den zu 2.
genannten Halteplatz besetzen, baden an allen
Abenden , an welchen Vorstellungen im Königliche»
Theater stattfinden . eine halbe Stunde vor der
in den Zeitungen aiigekündigten Beendigung der
Vorstelluim vor der Theaterkolonnade und di«
zu 3. genanuten eine halbe Stunde vor der in den
Zeitungen angekündiaten Becndiguirg der Vor¬
stellung im Residrn -Theater auf dem Halteplatz
Nr . 7 Aufftellung zu nehmen.

Wiesbaden , den 15. März 1912.
Der Polizei -Präffdent.

34409 w. v. S che n ck.

Schuhhaus Deuser
5 neben Hotel „Vater Rhein“

Erstkl . Rahmen -Stiefel für Herren und Damen (neueste Formen)

Konfirmanden - und Kommunikanten -Stiefel . von

Teleph . 3780.

12.°°..13.
4.“ ..

50

Bitte Hausnummer 5 beachten.

Kinderstiefel , Hausschuhe , Sandalen zu bekannt billigen Preisen.

Kein Rabatt. 33708

Bitte Hausnummer 5 beachten.
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